
 

 
 
 
 
Edikt zum Reglement über das Bestattungs- und Friedhofwe-

sen (Friedhofreglement)  
(ab Seite 1) 

 
sowie zum Heimreglement 

(ab Seite 11) 

 
 

 
 
 

Publikation des Gemeinderates zur  
Abstimmung vom 15. Mai 2022 

 
 
 
 

 
Öffentliche Orientierungsversammlung 

am Mittwoch, 20. April 2022, 19.30 Uhr, Gemeindesaal Bühler 
 

  



 

Ausgangslage 
 
Reglemente sind die Grundlagen für jegliches Tun der Behörden und der Gemeindeverwaltung. 
Sie schreiben z.B. vor, wie Geschäfte bearbeitet werden müssen. Art. 20 des Finanzhaushaltsge-
setzes AR regelt, wie mit Steuer- und Gebühreneinnahmen umgegangen werden muss. Demzu-
folge bedarf es einer gesetzlichen Grundlage für die vollständige oder teilweise Zweckbindung 
von Einnahmen zur Erfüllung einer bestimmten öffentlichen Aufgabe. Das heisst, dass in einem 
Gesetz oder in einem Reglement geregelt sein muss, für was und wie Steuer- und Gebührenein-
nahmen verwendet werden dürfen.  
Dabei wurde festgestellt, dass einige Bereiche seit vielen Jahren als Spezialfinanzierungen geführt 
wurden ohne entsprechende Regelung in den Reglementen. Eine Spezialfinanzierung wird or-
dentlich in der Jahresrechnung ausgewiesen, dies führt zu einer besseren Planbarkeit und einem 
Ausgleich zwischen den Jahren. 
Ausserdem sind wichtige Reglemente veraltet und müssen angepasst werden. Gemäss der Ge-
meindeordnung Bühler, müssen Reglemente obligatorisch von den Einwohner:innen bewilligt wer-
den. Aus diesem Grund werden nun laufend die überarbeiteten Reglemente abgestimmt. Am 15. 
Mai 2022 wird nun über das Friedhof- und über das Heimreglement abgestimmt.  
 
 

Friedhofreglement 
 
Die Friedhofkommission hat das Reglement über das Bestattungs- und Friedhofwesen überarbei-
tet. Der Gemeinderat hat die Totalrevision der Volksdiskussion vom 04. Februar – 04. März unterstellt 
und bedankt sich bei allen, die sich an der Volksdiskussion beteiligt haben. An der Sitzung vom 07. 
März 2022 hat der Gemeinderat über die eingegangenen Vernehmlassungsantworten entschie-
den und das Friedhofreglement zuhanden der Stimmbevölkerung verabschiedet. 
 
Abstimmungsfrage 
 
Stimmen Sie der Totalrevision des Reglements über das Bestattungs- und Friedhofwesen zu? 
 
Antrag 
 
Der Gemeinderat beantragt Ihnen, dem neuen Reglement über das Bestattungs- und Friedhof-
wesen (Friedhofreglement) zuzustimmen. 
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Art. 1 Aufsicht 

Das Bestattungs- und Friedhofwesen ist Sache der Einwohnergemeinde und richtet 
sich nach den Verordnungen des Bundes und des Kantons. 

Die Aufsicht über den Friedhof untersteht der vom Gemeinderat gewählten Fried-
hofkommission. Der Gemeinderat übt die Oberaufsicht aus. 

Art. 2 Wahlen 

Der Gemeinderat wählt den:die: 
 Friedhofkommission 
 Friedhofgärtner:in 
 Totengräber:in  
 Sarglieferant:in 
 Leichenwagenführer:in 
 Grabzeichenbeschrifter:in 
 Steinhauer:in (für die Beschriftung der Platten für die Urnenwand) 
 Krematorium 

Art. 3 Leistungen der Gemeinde 

Für Verstorbene mit Wohnsitz in der Gemeinde übernimmt die Gemeinde folgende 
Leistungen:  

• einen den Körpermassen angepassten Standardsarg und das Einsargen 
• das Überführen der Leiche vom Trauerhaus oder Spital auf den Friedhof Bühler 

AR oder in das Vertragskrematorium 
• die Benutzung des Aufbahrungsraumes im Friedhofgebäude 
• die Kosten der Kremation im Vertragskrematorium 
• das Öffnen und Schliessen des Grabes 
• die Standardurne und deren Überführung  
• das Beschriften und Setzen eines ersten, leihweise zur Verfügung gestellten, 

nicht individuell gestalteten Grabzeichens 

Alle Leistungen erfolgen nur innerhalb der Transportdistanz von 30 km. 

Weitergehende Leistungen sowie die Kosten der Bestattung ausserhalb der Ge-
meinde gehen zu Lasten der Angehörigen. 

Art. 4 Bestattung Verstorbener ohne Wohnsitz in der Gemeinde 

Für Verstorbene ohne Wohnsitz in der Gemeinde kann die Beisetzung vom Bestat-
tungsamt gegen eine Gebühr und Bezahlung der Bestattungskosten bewilligt wer-
den, sofern  

• die verstorbene Person früher in der Gemeinde wohnhaft war 
• nächste Angehörige der verstorbenen Person in der Gemeinde wohnhaft oder 

auf dem Friedhof bestattet sind 
• die verstorbene Person Bürger:in der Gemeinde war  
• und die Platzverhältnisse auf dem Friedhof die Bestattung zulassen 

Art. 5 Belegungsreihenfolge 

Die Verstorbenen werden in der Regel in der Reihenfolge ihrer Bestattungsfreigabe 
beigesetzt.  

Ausnahmen bilden das Wiesengrabfeld und die Beisetzung bei der Urnenwand. 

Art. 6 Aufbahrungsraum 

Der Aufbahrungsraum im Friedhofgebäude wird für Gemeindeeinwohner:innen un-
entgeltlich zur Verfügung gestellt.  



 

Ein:e Vertreter:in der Angehörigen erhält auf Wunsch einen Schlüssel zu diesem 
Raum. 

Art. 7 Bestattungszeiten 

Bestattungen finden von Montag bis Freitag zwischen 09.00 Uhr und 16.00 Uhr und 
ausnahmsweise am Samstagvormittag statt. 

 

Art. 8 Verhalten auf dem Friedhof 

Die Besucher:innen des Friedhofes sind verpflichtet: 
• sich ruhig zu verhalten, 
• auf andere Besucher:innen Rücksicht zu nehmen, 
• die Friedhofanlage nicht zu beschädigen, 
• Hunde an der Leine zu führen, 
• Abfälle in den dafür vorgesehenen Behältern zu entsorgen. 

Art. 9 Bezeichnung des Grabes 

Jedes Grab, ausser das Gemeinschaftsurnengrab und das Wiesengrabfeld, erhält 
ein erstes, einheitlich gestaltetes, gemeindeeigenes Grabzeichen, das den Namen 
und Vornamen des/der Verstorbenen und sein/ihr Geburts- und Sterbejahr trägt. 

Auf Wunsch kann ein Symbol der Religionszugehörigkeit gemäss Muster des Bestat-
tungsamtes angebracht werden. 

Ersetzen die Angehörigen das Grabzeichen durch ein eigenes Grabmal, so ist es 
dem:der Friedhofgärtner:in zurückzugeben. 

Art. 10 Ruhezeit / Grabräumung 

Die Ruhezeit der Gräber beträgt mindestens 20 Jahre.  

Die Ruhezeit erfährt durch eine nachträgliche Urnenbeisetzung keine Verlängerung. 

Ausnahme stellt die Beisetzung bei der Urnenwand dar; hier erfährt die Ruhezeit bei 
einer nachträglichen Beisetzung eine Verlängerung um 20 Jahre. 

Nach Ablauf der Ruhezeit kann die Friedhofkommission die Räumung der betreffen-
den Gräber anordnen. 

Die Räumung ist im amtlichen Publikationsorgan und durch Beschilderung auf dem 
Friedhof drei Monate im Voraus bekannt zu geben. 

Die Hinterbliebenen sollen innerhalb einer von der Friedhofkommission zu bestimmen-
den Frist den vorhandenen Grabschmuck und die Grabmale beseitigen.  

Wird die Frist nicht benützt, werden die Gräber unter Ablehnung jeglicher Entschädi-
gungspflicht geräumt. 

Die Urnenwandplatten werden in der Reihenfolge ihrer Belegung nach Ablauf der 
Ruhefrist einzeln oder gruppenweise geräumt.  

Die Urne verbleibt im Boden. 

Die Namenstafel beim Gemeinschaftsurnengrab wird nach Ablauf der Grabesruhe 
durch eine nicht beschriftete ersetzt. Die entsprechende Stelle wird im Registerplan 
auf dem Bestattungsamt als "nicht belegt" gekennzeichnet.  

Art. 11 Exhumierung 

Auf dem Friedhof Bühler sind keine Exhumierungen erlaubt. 

Ausgenommen davon bleiben amtlich oder gerichtlich angeordnete Exhumationen. 



 

Art. 12 Unterhalt der Gräber und Grabmale 

Bei mangelhaftem Unterhalt der Gräber und Grabmale werden die Angehörigen 
der verstorbenen Person schriftlich aufgefordert, für die Instandstellung des Grabes 
bzw. des Grabmales zu sorgen. 

Wird einer solchen Aufforderung keine Folge geleistet, so wird das Grab bzw. das 
Grabmal auf Kosten der Angehörigen in Ordnung gebracht oder entfernt. 

Die Gemeinde übernimmt keine Haftung für Schäden, die an Grabmalen und Pflan-
zungen durch Zerfall, Witterungseinflüsse, widerrechtliche Handlungen seitens Dritter 
oder durch höhere Gewalt verursacht werden (siehe auch Art. 23). 

Art. 13 Einteilung der Grabstätten 

Alle Grabstätten bleiben Eigentum der Gemeinde Bühler AR. Sie werden eingeteilt in 
Erd- und Urnengräber: 

Erdgräber: 
ER Reihengrab 
EK Reihengrab für Kinder bis zum vollendeten 9. Altersjahr 
EO nach Osten gerichtete Reihengräber 

Urnengräber: 
UR Reihengrab für Urnenbestattungen 
UW Urnenwand 
UG Gemeinschaftsurnengrab 
UF Familiengräber 
WG Wiesengrabfeld 

Im Grabfeld für Sternenkinder (und Kinder bis zum 1. Lebensjahr) besteht die Mög-
lichkeit für Erd- und Urnengräber. 

Die Beisetzung der Asche Verstorbener in bestehende Gräber ist im Einverständnis 
mit den Angehörigen des:der Erstbestatteten erlaubt. 

Die Ruhezeit der Urne wird in Abweichung von Art. 10 dieses Reglements und Art. 7 
der Kantonalen Verordnung über das Bestattungswesen vom 19. Juni 1995 verkürzt 
auf die noch verbleibende Ruhezeit des bestehenden Grabes. 

Art. 14 Grabmasse 

Die oberirdisch sichtbaren Grabmasse betragen für Einzelgräber mit individuellem 
Grabzeichen und Grabschmuck: 

Erdgräber: Länge Breite Tiefe in cm 
ER 180 80 160  
EK 100 70 120  
EO 180 80 160  

Urnengräber:  
UR 120 70    80  
UF 180 diverse 160 

Über keine oberirdischen Masse verfügen das Gemeinschaftsurnengrab, das Wiesen-
grabfeld und das Grabfeld für Sternenkinder. Bei diesen Grabstätten besteht ein in-
ternes Raster. 

Die Breite der Wege zwischen den Grabreihen soll 90 cm betragen. 

In begründeten Fällen kann von den genannten Wegbreiten abgewichen werden. 
  



 

Art. 15 Grabmale 

Gräber mit Grabmalen: 
Erdgräber: 
 Reihengrab 
 Reihengrab für Kinder bis zum vollendeten 9. Altersjahr 
 nach Osten gerichtete Reihengräber 
Urnengräber: 
 Reihengrab für Urnenbestattungen 
 Urnenwand 
 Familiengräber 

Gräber ohne Grabmale: 
Gemeinschaftsurnengrab 
Wiesengrabfeld 
Grabfeld für die Kleinsten 

Art. 16 Masse der Grabmale 

Die Grabmale dürfen folgende Masse nicht überschreiten: 
Erdgräber: Höhe  Breite Länge in cm 

ER: 
Steine + Kreuze 110   60 
Liegende Platten    45 60 

EK: 
Steine + Kreuze   70    50  

EF: 
Steine  125 160  

EO: 
Steine 110   60  
Liegende Platten    45 60  

Urnengräber:  
UR: 

Steine + Kreuze   80   50  
Liegende Platten    45  60  

UW: 
Platten vorgegeben   40   40  

Sämtliche Grabsteine müssen eine minimale Stärke von 12 cm aufweisen. 

Einfassungen einzelner Gräber sind nicht zulässig. Ausgenommen sind die  
Familiengräber. 

Art. 17 Materialien für Grabmale / Inschrift / Signatur / Ausnahmen 

Als Werkstoff für Grabzeichen und Schmuck sind Naturstein, Holz, Schmiedeisen und 
Bronze zugelassen. 

Für jedes Grabmal aus Stein darf nur eine Steinart verwendet werden.  

Grabmäler aus Stein dürfen nicht glänzend bearbeitet sein. 

Grabmäler aus Holz können eine Abdeckung aus nicht behandeltem Metall haben. 

Die Inschriften sollen vertieft oder erhaben in Stein gemeisselt sein.  

Als weitere Werkstoffe für Inschriften kann Bronze oder Schmiedeisen verwendet wer-
den. 

Der Grabmalersteller kann seinen Namen seitlich auf dem Grabmal anbringen. Der 
Schriftzug soll unauffällig sein. 

Die Verwendung von Namenplaketten ist nicht gestattet. 



 

Ausnahmen können bei nachvollziehbar begründeter künstlerischer Gestaltung von 
der Friedhofkommission bewilligt werden. 

Art. 18 Bewilligungspflicht für Grabmale / Aufstellen von Grabmalen 

Für die Errichtung von Grabmalen ist eine Bewilligung des Bestattungsamtes erforder-
lich. 

Vor Beginn der Ausführungsarbeiten ist ein Gesuch einzureichen mit vollständigen 
Angaben zu Material und Beschriftung sowie eine Zeichnung (Skizze) im Massstab 1 : 
10. 

Grabzeichen, die ohne entsprechende Bewilligung gesetzt werden und die den Vor-
schriften nicht entsprechen, können auf Kosten des Lieferanten entfernt werden. 

Grabmale dürfen erst 12 Monate nach der Bestattung aufgestellt werden. Die hin-
tere Flucht der Grabmale ist in Beziehung zu den bereits bestehenden zu setzen. 

Von der Wartefrist von 12 Monaten ausgenommen sind die Grabmale der Urnenrei-
hengräber und der Urnenwand.  

Die Grabmale müssen auf ein ihrer Grösse und ihrem Gewicht angepassten Funda-
ment gesetzt werden. 

Das Aufstellen der Grabmale darf nur von Fachpersonen vorgenommen werden. Die 
Abschlusskontrolle erfolgt durch den:die Friedhofgärtner:in. 

Art. 19 Urnenwand 

Die Urnen werden im Pflanzstreifen vor der Urnenwand beigesetzt.  

Die Beschriftung der Urnenwandplatte mit Namen, Geburts- und Todesjahr wird zu 
Lasten der Angehörigen durch das Bestattungsamt in Auftrag gegeben. 

Es wird ein einmaliger Unterhaltsbeitrag für die gemeinschaftliche Bepflanzung erho-
ben.  

Eine individuelle Gestaltung der Grabplatte und die individuelle Bepflanzung der 
Grabstelle ist nicht gestattet. 

Es besteht kein Anspruch auf einen Platz vor der Urnenwand. 

Art. 20 Gemeinschaftsurnengrab  

Die Urne kann in einem Gemeinschaftsurnengrab beigesetzt werden. Der Ort der Be-
schriftung kann im Rahmen der Verfügbarkeit von nicht besetzten Teilstücken des 
Grabmals frei gewählt werden. 

Die Beschriftung wird zu Lasten der Angehörigen durch das Bestattungsamt in Auf-
trag gegeben. 

Eine individuelle Gestaltung des Grabmals und die individuelle Bepflanzung der 
Grabstelle ist nicht gestattet. 

Es wird ein einmaliger Unterhaltsbeitrag für die gemeinschaftliche Bepflanzung erho-
ben.  

Es besteht kein Anspruch auf einen der Grabtafel zugeordneten Platz. 

Art. 21 Familiengräber 

In Familiengräbern sind nur Urnenbeisetzungen zugelassen. 

Das Benutzungsrecht für eine Grabstelle in einem Familiengrab wird nach erfolgtem 
Todesfall durch das Entrichten einer Gebühr erworben. 

Die Benutzungsdauer wird auf 60 Jahre festgelegt. 



 

Während der letzten 20 Jahre der Benutzungszeit einer Familiengrabstätte darf keine 
Urnenbeisetzung mehr vorgenommen werden, wenn das Benutzungsrecht nicht in 
der zweiten Hälfte des 39. Benutzungsjahres für eine weitere Frist von 20 Jahren ver-
längert worden ist. 

Diese Verlängerung kann mit Genehmigung der Friedhofkommission gegen eine Ge-
bühr bewilligt werden. 

Es besteht kein Anspruch auf ein Familiengrab. 

Nach dem Erlöschen des Benutzungsrechtes und nach Ablauf der Ruhefrist kann die 
Gemeinde über die Grabstätte verfügen. 

Art. 22 Nach Osten gerichtete Reihengräber 

Im Friedhof steht eine beschränkte Anzahl nach Osten gerichteter, jedoch bereits 
einmal belegter und geräumter Reihengräber zur Verfügung. 

Diese können aufgrund einer letztwilligen Verfügung oder der Religionszugehörigkeit 
des/der Verstorbenen genutzt werden. 

Es besteht kein Anspruch auf ein nach Osten gerichtetes Grab. 

Art. 23 Gestaltung des Friedhofes und Unterhalt der Gräber  

Die gärtnerische Gestaltung des Friedhofes als Ganzes sowie der Grabfelder ist Sa-
che des:der Friedhofgärtner:in in Zusammenarbeit mit der Friedhofkommission. 

Die Belegung wird durch das Bestattungsamt in Zusammenarbeit mit der Friedhof-
kommission bestimmt. 

Die Grabstätten sollen in einer dem Ort entsprechenden, würdigen Weise angelegt 
und bis zum Ablauf der Ruhefrist ordnungsgemäss unterhalten werden. 

Der Unterhalt der Gräber ist Sache der Hinterbliebenen. 
Ausnahmen stellen die Urnenwand, das Gemeinschaftsurnengrab, das Wiesengrab-
feld sowie das Grabfeld für Sternenkinder dar. 

Die für den Grabschmuck gewählte Bepflanzung hat sich dem Friedhofcharakter an-
zupassen. Ortsfremde, oder durch Grösse und Struktur besonders auffallende und die 
Gesamtharmonie störende Pflanzen sind unzulässig. 

Bei der Urnenwand wird durch den:die Friedhofgärtner:in eine gemeinschaftliche Be-
pflanzung angelegt und gepflegt. 

Beim Gemeinschaftsurnengrab, Wiesengrabfeld und Grabfeld für Sternenkinder ist 
das Aufstellen von Blumenschmuck nur während der ersten drei Monate nach der 
Beisetzung erlaubt. 

Verwelkte Blumengebinde werden von dem:der Friedhofgärtner:in entsorgt. 

Art. 24 Gebühren  

Der Gemeinderat erlässt den Gebührentarif für das Bestattungswesen. 

Art. 25 Reglementsänderung 

Der Gemeinderat ist befugt, einzelne Artikel dieses Reglements den übergeordneten 
Vorschriften anzupassen. 

Art. 26 Beschwerden 

Beschwerden, welche das Bestattungs- und Friedhofwesen zum Gegenstand haben, 
sind bei der Friedhofkommission anzubringen. 



 

Art. 27 Rekurs 

Gegen Verfügungen der Friedhofkommission kann innert 20 Tagen beim Gemeinde-
rat Rekurs erhoben werden. 

Verfügungen beziehungsweise Rekursentscheide des Gemeinderates können innert 
20 Tagen an die kantonale Rekursinstanz weitergezogen werden. 

Rekurse sind schriftlich einzureichen und haben einen Antrag zu enthalten. Die ange-
fochtene Verfügung ist beizulegen. 

Art. 28 Inkrafttreten 

Dieses Reglement tritt mit der Annahme durch die Stimmberechtigten in Kraft.  

Es ersetzt das Reglement über das Begräbniswesen in der Gemeinde Bühler AR vom 
28. November 2004. 

 

Von der Einwohnergemeinde Bühler AR genehmigt am 15.05.2022. 



 

 
Heimreglement 

 

Das Heimreglement wurde von der Heimkommission erarbeitet. Es ersetzt den Leistungsauftrag 
vom 27. Mai 2013 und schafft die Voraussetzung, damit das Heim als Spezialfinanzierung geführt 
werden kann. Das Heimreglement unterstand vom 14. Februar bis 11. März 2022 der Volksdiskus-
sion. Der Gemeinderat bedankt sich bei allen, die sich an der Volksdiskussion beteiligt haben. Er 
hat über die eingegangenen Vernehmlassungsantworten entschieden und das Friedhofregle-
ment zuhanden der Stimmbevölkerung verabschiedet. 
 
 
 
Abstimmungsfrage 

 
Stimmen Sie dem neu erstellten Heimreglement zu?  
 
 
Antrag 
 
Der Gemeinderat beantragt Ihnen, dem neuen Heimreglement zuzustimmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 

 

Reglement über die Führung  

des Alters- und Pflegeheims 

 "Wohnen am Rotbach" 

(Heimreglement) 

 

 

 

 

 

 

Vom Stimmvolk genehmigt am ………………. 

In Anwendung seit dem…………………………….. 



 

Der Gemeinderat der Politischen Gemeinde Bühler AR erlässt, gestützt auf, Art. 3 des Gemein-

degesetzes, des Finanzhaushaltgesetzes (FHG) sowie der Gemeindeordnung der Politischen Ge-

meinde Bühler, folgendes Reglement: 

I. Allgemeine Bestimmungen 

Trägerschaft   Art. 1 

Die Politische Gemeinde Bühler ist Trägerin des Alters- und Pflege-

heims Wohnen am Rotbach. Sie betreibt das Heim und mietet zu 

diesem Zweck die Gebäulichkeiten von der Genossenschaft Alters-

heim Bühler. Der Mietvertrag ist jährlich kündbar. Die Gemeinde 

ist Mitglied dieser Genossenschaft und ist in deren Vorstand ver-

treten. 

Zweck    Art. 2 

Das Alters- und Pflegeheim Wohnen am Rotbach bietet pflege –

oder betreuungsbedürftigen Menschen ein angenehmes Zuhause 

mit fachgerechter Betreuung und Pflege. 

Grundsatz   Art. 3 

Das Alters- und Pflegeheim Wohnen am Rotbach wird politisch 

und religiös neutral geführt.  

II. Zuständigkeiten 

Organisationsform  Art. 4 

Das Alters- und Pflegeheim Wohnen am Rotbach wird als öffent-

lich-rechtliches Gemeindeunternehmen ohne Rechtspersönlichkeit 

geführt.  

Finanzierung   Art. 5 

Die Rechnung des Alters- und Pflegeheims wird als Spezialfinanzie-

rung geführt und soll über 6 Jahre ausgeglichen sein. 

Gemeinderat   Art. 6 

Der Gemeinderat übt die Aufsicht über den Betrieb und die Lei-

tung des Alters- und Pflegeheims Wohnen am Rotbach aus.  

Er entscheidet über alle Fragen die nicht in einem Gesetz oder die-

sem Reglement geregelt sind.   



 

Dem Gemeinderat obliegt insbesondere:   

a) die Wahl des Heimkommissionspräsidiums und der Kommissi-

onsmitglieder 

b) der Erlass und die Änderung des Pflichtenhefts der Heimkom-

mission 

c) die Beschlussfassung über Anträge der Heimkommission 

d) die Entscheidung über Rekurse gegen Beschlüsse der Heim-

kommission 

e) die Wahl der Heimleitung und er erlässt die für die Anstellun-

gen relevanten Elemente 

 

Heimkommission  Art. 7 

Der Heimkommission gehören in der Regel 6-8 Personen an. Da-

von ist mindestens 1 Person Mitglied des Gemeinderates. Sie un-

terstützt die Heimleitung in der strategischen Organisation und 

Führung des Heimes. Die Kommission konstituiert sich selbst. 

Die Heimleitung ist mit beratender Stimme in der Heimkommis-

sion. Eine vom Personal gewählte Vertretung ist stimmberechtigt. 

Der Heimkommission obliegen insbesondere: 

a) die Beratung des Gemeinderates in allen Fragen, die sich die-

sem zum Wohnen am Rotbach stellen 

b) die Ausübung der unmittelbaren Aufsicht über den Betrieb 

und die Heimleitung bezüglich betreuerischer, struktureller, 

betrieblicher, personeller und finanzieller Belange 

c) die Anträge zur Wahl der Heimleitung zuhanden des Gemein-

derates 

d) Anstellung der Bereichsleitung 

e) die Beratung der Jahresrechnung und des Voranschlages zu-

handen des Gemeinderates; diese werden durch die Heimlei-

tung und das Kommissionspräsidium erstellt 

f) die Erstellung des Leitbildes und des Betriebskonzeptes zusam-

men mit der Heimleitung zuhanden des Gemeinderates 

g) die Erstellung der Taxordnung zuhanden des Gemeinderates 

 

  



 

Unmittelbare Aufsicht Art. 8 

Die Heimkommission prüft, ob die Bewohnenden die im Leitbild 

postulierte Lebensqualität im Wohnen am Rotbach vorfinden. 

Die Heimkommission ist verantwortlich für die Kontrolle der ope-

rativen Leitung bezüglich der Leistungserbringung, deren Qualität 

und Wirtschaftlichkeit. 

Werden Aufgrund der Kontrollen Mängel in der Betriebsführung, 

Betreuung oder Pflege festgestellt, so erlässt die Heimkommission 

Weisungen an die Heimleitung zur Behebung dieser Mängel. 

Die Heimkommission erstattet dem Gemeinderat Bericht via Pro-

tokolle.  

Heimleitung   Art. 9 

    Der Heimleitung obliegt insbesondere: 

a) die Organisation und operative Führung des Alters -und Pflege-

heims Wohnen am Rotbach 

b) die fachgerechte und kostendeckende Betriebsführung 

Die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der Heim-

leitung sind im Funktionendiagramm festgelegt. 

Die Heimleitung erstattet der Heimkommission Bericht über be-

sondere Vorkommnisse. 

III. Begründung und Auflösung von 

Pensionsverhältnissen 

 

    Art. 10 

Diese werden in Pensionsverträgen und in den allgemeinen Ver-

tragsbedingungen geregelt. 

 

IV. Taxen 

 

Taxen    Art. 11 

Diese sind in der aktuellen Taxordnung geregelt. Anpassungen er-

folgen durch die Heimkommission im Rahmen der kantonalen Vor-

gaben (Kostenrechnung, Maximaltarife). 

  



 

V. Rechte und Pflichten der Bewohnenden 

 

Betreuung und Pflege  Art. 12 

Die Bewohnenden haben Anrecht auf die dem Grad der Pflegebe-

dürftigkeit angemessenen Pflege und Betreuung nach anerkann-

ten Richtlinien und fachlichen Grundsätzen. 

 

Im Wohnen am Rotbach wird die Pflege und der Aufenthalt in der 

Regel bis ans Lebensende garantiert. 

 

Die Einstufung der Pflegebedürftigkeit wird gemäss den geltenden 

Vorgaben des Kantons und des Bundes durchgeführt. Vorüberge-

hender zusätzlicher Pflegeaufwand, z.B. infolge Grippe, bewirkt in 

der Regel keine neue Einstufung. 

 

Massgebende Grundlagen Art. 13 

Weitere Rechte und Pflichten sind in den allgemeinen Vertragsbe-

dingungen festgelegt. 

Grundlage für das Pensionsverhältnis bilden das Heimreglement 

inkl. Taxordnung, die allgemeinen Vertragsbedingungen, sowie der 

Pensionsvertrag. Diese werden den Bewohnenden vor/bei Eintritt 

ausgehändigt. Änderungen in diesen Verträgen inkl. Beilagen be-

dürfen der Schriftlichkeit unter Einhaltung der vertraglich geregel-

ten Kündigungsfrist. 

 

Klagen/Beschwerden  Art. 14 

Klagen über Mitbewohner und Mitarbeitende des Heims sind der 

Heimleitung vorzubringen. 

Beschwerden von Bewohnenden und Angestellten gegen die 

Heimleitung können der Heimkommission vorgebracht werden. 

Das Vorgehen ist im Dokument "Beschwerdeweg" geregelt. 

 

  



 

VI. Besondere Bestimmungen 

 

Bewohnerfonds  Art. 15 

Vermächtnisse, Vergaben und Schenkungen werden, sofern in der 

Widmung keine besondere Zweckbestimmung festgehalten wor-

den ist, dem Altersheimfonds zugewiesen und als Sondervermö-

gen in der Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Bühler ge-

führt. 

 

Die Mittel des Fonds werden für Anschaffungen und Veranstaltun-

gen, die den Bewohnenden zugutekommen, verwendet.  

 

 

VII. Schlussbestimmungen 

 

Rechtsschutz   Art. 16 

Der Rechtsschutz richtet sich nach den Bestimmungen des Gesetz-

tes über die Verwaltungsrechtspflege (bGS 143.1). 

 

Aufhebung bisherigen 

Rechts    Art. 17 

Das Reglement zur Führung des Alters-und Pflegeheims Wohnen 

am Rotbach (Heimreglement) ersetzt den Leistungsauftrag vom 

27. Mai 2013. 

 

Weitere Bestimmungen Art. 18 

 Weitere Bestimmungen sind im aktuellen Leitbild und im Betriebs-

konzept geregelt. Anpassungen erfolgen durch die Heimkommis-

sion.  

 

Vollzugsbeginn  Art. 19 

Dieses Reglement ist dem obligatorischen Referendum unterstellt 

und tritt am 15. Mai 2022 in Kraft. 

 

 

    Gemeinderat Bühler 

 

    Gemeindepräsident   Gemeindeschreiberin 

 

 

    Jürg Engler    Sandra Eugster-Tanner 

 


